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Sie verfügen über die erforderlichen Kompetenzen, 

Korrekturarbeiten und Revisionen selbstständig aus- 

zuführen, zu überwachen und zu kontrollieren.

Korrektor/
Korrektorin EFA
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Ausbildung

dpsuisse
Weihermattstrasse 94
5000 Aarau
058 225 55 77
info@dpsuisse.ch 
dpsuisse.ch 

Gebühr Korrektorenfernkurs  
Angaben zur Gebühr sind bei 
der ausbildenden  Institution 
erhältlich.

Berufsprüfung

Prüfungssekretariat 
dpsuisse
Marcel Weber
Weihermattstrasse 94
5000 Aarau
058 225 55 00
Direkt 058 225 55 77
marcel.weber@dpsuisse.ch 
dpsuisse.ch 

Prüfungsgebühr 
Angaben zur Prüfungsgebühr 
sind beim Prüfungssekretariat 
erhältlich. 

Träger der Berufsprüfung 
dpsuisse
Weihermattstrasse 94
5000 Aarau
058 225 55 00
info@dpsuisse.ch
www.dpsuisse.ch

Korrektoren EFA verfügen über die erforder- 
lichen Kompetenzen, um Korrekturarbeiten 
und Revisionen selbstständig auszuführen, zu 
überwachen und zu kontrollieren. Sie werden 
den erhöhten Anforderungen in sprachlicher 
und fachtechnischer Hinsicht gerecht. 
Korrektoren EFA verfügen über ein umfang- 
reiches Allgemeinwissen, um Falschaussagen 
zu erkennen und zu berichtigen. Sie pflegen 
die korrekte Verwendung der Sprache und 
leisten damit einen wichtigen kulturellen 
Beitrag. Korrektoren EFA führen alle Arbeiten 
von der Manuskriptbereinigung bis zur Maschi- 
nenrevision korrekt und zielgerichtet aus.  
Sie kennen die Techniken der Medienvorstufe, 
der Druckverfahren sowie der Printmedien- 
verarbeitung. Korrektoren EFA achten auf 
einen effizienten und umweltschonenden 
Einsatz der Arbeitsmittel und fördern auch  
bei den Mitarbeitenden das Bewusstsein für 
Umwelt und Gesundheit.

Zur Prüfung wird zugelassen, wer: 
 a) über das eidgenössische Fähigkeitszeugnis 
für einen Beruf der Medienvorstufe in der 
grafischen Industrie und mindestens 1 Jahr 
Praxis als Korrektor verfügt, oder
 b) ein eidgenössisches Fähigkeitszeugnis 
oder einen Maturitätsabschluss besitzt und über 
mindestens 3 Jahre Praxis als Korrektor verfügt, 
oder
 c) über mindestens 8 Jahre hauptberufliche 
Praxis als Korrektor verfügt.
Über die Gleichwertigkeit von ausländischen 
Ausweisen und Diplomen entscheidet das SBFI.

Berufsprofil

Anforderungen
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